
Anhang V-1: Artenblatt für die artenschutzrechtliche Prüfung 

Betroffene Art :Zauneidechse (Lacerta agilis)    (deutsche und wissenschaftliche Bezeichnung)i   

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

   FFH-Anhang IV – Art 

   Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:    

Deutschland:v 

Europäische Union:

Biogeographische Region 

(in der das Vorhaben sich auswirkt):  

 Atlantische Region 

 Kontinentale Region 

 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutschland ii 

 günstig (grün) 

 ungünstig/ unzureichend (gelb) 

 ungünstig/ schlecht (rot) 

Erhaltungszustand Bundesland  iii 

 günstig (grün) 

 ungünstig/ unzureichend (gelb) 

 ungünstig/ schlecht (rot)

Erhaltungszustand der lokalen 

Population iv 

unbekannt 

 Art im UG nachgewiesen     Art im UG unterstellt

Vorkommen trotz ungünstiger Standortbedinugnen im IV. Quadranten nicht 

auszuschließen (Ausführungen zum Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet)  

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risikomanagementsv

Erforderliche CEF-Maßnahmen:  
Beschreibung:Die Fläche südlich der BE-Fläche, die später als Ausgleichsmaßnahme (007_A) 
dienen wird, ist im Vorfeld des Baubeginns zu entsiegeln und mit magerem Mutterboden so zu 
rekultivieren, dass eine Aussaat mit einer Gras-/Kräutermischung vorgenommen werden kann. Die 
Aussaat ist so rechtzeitig auszubringen, dass noch vor Vegetationsende eine Samenreife der Kräuter 
erreicht werden kann. Des Weiteren sind auf der Fläche in Abhängigkeit von der Anzahl der 
gefundenen Zauneidechsen Reptilienburgen herzustellen. Diese verfügen jeweils über eine südlich 
ausgerichtete Eiablagefläche aus Sand, einen Totholzhaufen sowie einen Steinhaufen. Die drei 
Gestaltungselement sind in geringem Abstand zueinander anzuordnen und die Totholzhaufen sowie 
die Steinhaufen frostsicher herzustellen (mind. 70 cm unter GOK) und sollen die GOK um mind. 1,00 
m überragen. Die Fläche ist in Richtung Süden, Westen und Osten mit einer glatten 
übersteigsicheren Folie (entsprechend eines Amphibienzaunes) einzuzäunen und einzugraben, um 
eine ober- und unterirdische Flucht zu verhindern. Sollte die Ansaat nicht gelingen und somit nicht 
ausreichend Nahrung für die Zauneidechsen zur Verfügung stehen, ist zuzufüttern. Die 
Reptilienburgen sind in die Pflanzung der Ausgleichsmaßnahme (007_A) so zu integrieren, dass sie 
möglichst lange erhalten bleiben. Nach Bauende ist ein erneutes Umsetzen der Zauneidechse nicht 
notwendig, es reicht aus den Schutzzaun von Norden beginnend zu öffnen und abzubauen. So 
können im Fluchtfall die Tiere in die ehemaligen Bahnflächen flüchten und nicht in südlicher Richtung 
auf die Verkehrsfläche.  

  Maßnahmen- Nr. im LBP:006C_EF 

Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Beschreibung:Im Eingriffsbereich des IV. Quadranten ist eine Besatzkontrolle mit künstlichen 
Verstecken am günstigsten 2 Jahre vor Baubeginn zwischen April-September durchzuführen. Es ist 
nach Fertigstellung der Ersatzfläche eine Vergrämungsmahd (März-September) durchzuführen, um 
die Reptilien in die angrenzende Ersatzfläche zu lenken.      
Maßnahmen- Nr. im LBP:005_V 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement:  
Beschreibung:      Maßnahmen- Nr. im LBP: 
(Beschreibung der verbleibenden Beeinträchtigungen unter Berücksichtigung der dargestellten Maßnahmen)
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i Bei Europäischen Vogelarten kann das Artenblatt statt für eine Einzelart auch für eine ökologische Gilde ausgefüllt werden, so 
z.B. „Heckenbrüter“ o. ä. Voraussetzung für eine solche Zusammenfassung ist allerdings, dass die Aussagen zu
Verbotsmaßnahmen, Erhaltungszustand und Maßnahmen auf alle so zusammen gefassten Arten gleichermaßen zutreffen.
Sofern für eine Art spezifische Ausführungen in irgendeiner Form erforderlich werden, ist ein gesondertes Artenblatt
auszufüllen. Eine pauschale Bearbeitung „nicht planungsrelevanter Arten“ ist unzulässig (siehe Kap. 2).
ii Jeweils für die biogeographische Region, in der das Vorhaben sich auswirkt.
iii s.o.
iv Skalen der Länder zur Beurteilung des Erhaltungszustandes der lokalen Population sind zu verwenden. Sofern keine
Bewertungsschemata existieren, ist eine Ampelbewertung vorzunehmen
v Erfolgt im Artenblatt die Abfrage von Maßnahmen, sind diese unter Verwendung der Nummerierung im LBP aufzulisten.
vi Sofern eine Verbotsverletzung vorliegt, ist eine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich. Der LBP muss dann eine
Alternativenprüfung und die Darstellung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses aus Sicht des
Antragstellers enthalten. Zur Vermeidung von Redundanzen wird auf die Aufnahme dieser Angaben im Artenschutzblatt
verzichtet.
vii Einträge nur erforderlich, wenn ein Ausnahmeverfahren erforderlich ist.

3. Verbotsverletzungenvi

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt: ja nein  

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt: ja nein

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: ja nein

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt: ja nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand: 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung:   Maßnahmen- Nr. im LBP 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswirkungen auf den 

Erhaltungszustandes:  

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner Verschlechterung.  

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig. Die Erteilung einer 

Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Art und  keiner 

Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist ungünstig. Die Erteilung einer 

Ausnahme führt jedoch zu einer Verbesserung des Erhaltungszustandes der Populationen und keiner Behinderung der 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. 

  Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Populationen der Art. 
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